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das turdeihin fur alle Kindel loner-
storbenei Eltern gelten solle (das

Landbuch \on Schwyz, herausgegeben

1850 von M. Kothing, S. 127.

Wie änettly eiben sollent).

Wir sehen am Beispiel des eib-
lechtlichen Repiasentationsrechtes so

gut wie im Stiafiecht, wie spat und
schwer sich in der Geschichte ein
Duichbruch zu einei neuen
Rechtsentwicklung am Ende des Mittelalters
und in der Neuzeit vollzogen hat,
und daß es dann noch einige Jahi-
hunderte daueite, bis diese neue

Entwicklung, deien zielbewusste und
konsequente Fortsetzung lmmei wieder

an den Unzulänglichkeiten del
Menschen und lhier politischen
Organisation zu scheitein diohte, sich

schließlich doch vollenden konnte.
Der Eniklibrief ist nicht das allei-
alteste, aber eines der niaikantesten
Rechtsdenkmaler, das am Anfang dieses

Weges steht. Deshalb sollte hier
seiner nach funfhundeit Jahren
gedacht sein.

Es ist das Vei dienst \on Professoi

Dr. Arnold Niederer, dem Nachfolget

von Professoi Richard Weiß auf
dem Lehrstuhl fur Volkskunde an dei
Universität Zurich, daß duich ihn
und seine Schulet der evangelischen
Volkskultur gioße Auhneiksamkeit
geschenkt wird Wir mochten hiei
auf eine volkskundliche Disseitation
hinweisen, die Eiika Welti 1964 dei

philosophischen I-akultat Zurich voi-
legte und welche 1967 im Druck ei-
schienen ist.*

Die Kindertaufe ist bei unserer
Bevölkerung mehr als nur Sitte und
chustlicher Brauch Das Taufen
geschieht aus der ticucn elterlichen
Besorgnis um das Kind, dem man das

* Erika Welti, Taufbrauche im
Kanton Zurich, Gotthelf-Verlag,
Zurich 1967, 254 Seiten.

Aiimei kung
Das Original des Eniklibriefs

befindet sich im Staatsarchiv. Gedluckt
ist der Eniklibrief m dem Buch
«Gcoidnete Gesetzessammlung und
grundsätzliche Übersichten der Achtzehn

Erbrechte des Eidgenossischen
Standes Giaubunden« von Uluch von
Mohr, 1831, S. 294 f. Feiner ist dei
Eniklibnef gedruckt in den
Rechtsquellen des Kantons Giaubundcn,
herausgegeben von R. Wagner und
L R. von Saln, S.A. aus der Zeit-
schnft fur Schweiz. Recht, 2. Teil,
S. 30 f (aus ZR 4, 1885, S 92). In
diesem Werk finden sich auch alle
anderen bundnerischen Statutarrechte,
auf die Bezug genommen wurde Die
Offnungen der Gotteshausleute von
Inteilakcn sind 1957 neu herausgegeben

worden von Frau Graf-Fuchs in
der Sammlung der Schweiz. Rechts
quellen des Schweiz. Juristenvereins.

Aus den Liteiatur sind anzuführen:
l.wei Peter. Der Eniklibnef des

Zehngciichtenbundes. Ein Kapitel aus
der Geschichte der erbiechtlichen
Repiasentation oder des Eintritts-
rechts, Bundner Monatsblatt 1952,
Clavadetscher Otto P Die eibiecht
liehe Repräsentation in Glaubunden
wahrend des Mittelalteis, Zeitschrift
lui Schweiz. Recht 80, 1961, S. 27 ff.

Beste mit auf den Lebensweg geben
möchte. Die Aufnahme des Kindes in
die Gemeinde entspricht dem Giund-

zug unseiei refoi mieiten Volkskirche,
in welche man hineingeboren wird
und deren Struktur wesentliche Anliegen

des biblischen Uibildes in dem

Sinne ermöglicht, daß sie sich
missionarisch an alle wendet und eine Ten
denz zur Erziehungskirche aufweist,
indem man bei der Taufe verspricht,
das Kind christlich zu erziehen.

Der Glaube benotigt zu seinem
Ausdruck gewisse Zeichen, was durch
die beiden symbolischen Handlungen

von Taufe und Abendmahl m
unserer lcfoimierten Kirche zum
Ausdiuck kommt In der Bundner
Synode nird alle zehn Jahie anläßlich

dei Pastoralkonferenz über den

leligios-sittlichen Zustand dei Ge¬

meinden lefctieit. 1954 konnte der

Synodalreferent Pfaner Emilio Zuan

von Taufe, Konfirmation und Abendmahl

berichten, daß sie «in hohem
Ansehen stehen». I'faner Accola hielt
1964 fest- «Die Kindertaufe ist nicht
unbestritten. Der Gl und liegt darin,
daß sie als Vorwegnahme der
Glaubenstaufe meist mißverstanden wild
liot/dem werden alle Kindel
getauft »

In dei voiliegenden Albeit geht es

nicht um theologische Erwägungen
zur Taufpraxis, sondern um soigfal-

lige Erhebungen auf Gl und von Zur-
chei Sittenmandaten und Fiagebogen

an die heutigen Eltern und Pfarrer,

um die Kindertaufe aus volkskund-

licher Sicht zu beleuchten und zu

deuten. Die Volkskunde fragt nach

den Zusammenhangen und den Wech-

selwn klingen zwischen einem Brauch

und dem Menschen, soweit sein Handeln

duich die Gemeinschaft und

Tradition bestimmt ist Sehr wichtig
scheint uns dabei eine Klaiung des

Volks-Begriffes. Unter Volk verstehen

wir nach R.Weiß «Menschen als Ge-

meinschaftswesen, solange sie sich

lolktsuinlich veihalten» (Volkskunde
dei Schweiz). Nebenbei duifen wii
auch die kluge Feststellung von Beit
Brecht zitieien: «Volkstumlich?, das

Volk ist nicht dummlich.»

Die Studie berichtet über die Ent

uicklung der Taufbrauche bei An-

gehougen der Zürcher Landcskiiche

seit der Reformation. Sehr interessant

sind die einfühlenden Belege fur
die Stellung Zwmglis zur Taufe, die

wir fui Bullingcr noch mit folgendem
Zitat ei ganzen möchten: «Die Taufe
ist das ewige Untei pfand unseiei
Aufnahme zu Kindeln Gottes. Denn

im Namen Christi getauft werden,
heißt eingeschileben, eingeweiht und

aufgenommen weiden in den Bund
und in die Familie und somit zum
Erbe der Kinder Gottes» (CH. post

XX). Fur das sich bildende Brauchtum

wählend der Reformationszeit
stellt Eiika Welti fest, daß, je mehr
Gebrauche sich in der Kirche anhäufen,

desto mehr nicht nur der christlichen

Freiheit, sondern Chiistus
selbst Abbiuch getan werde Es genügen

daium dem Frommen die weni-

Taufbrauche

Von Pfr. Peter Walser
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gen bescheidenen und dem Worte
Gottes nicht widersprechenden
Sitten. Demnach hat Bui linger der
kirchlichen Gemeinschaft ein Minimum an

Formen und Zeichen zugestanden. Im
Sinne der Erneuerung des Glaubens
soll das Wort den Taufakt beherrschen,

und das Gebet um den persönlichen

Glauben ist zu betonen.
Erika Welti zeigt nun im folgenden,

daß com volkstümlichen Empfinden
her der Taufe im Laufe der Zeit
uneigentliche Züge beigemischt werden,
die zum 'Feil sich aus der vorreforma-
torischen Zeit hatten retten können
und die zum andern Teil sich neu
bildeten. Da die Christengemeinde
im Staate Zürich identisch wurde mit
der staatlichen Gemeinde, mußte ein

Kind getauft werden, um überhaupt
Bürger sein zu können. So amtete der

Pfarrer auch als Zivilstandsbeamter,
dem der Name des Kindes angezeigt
werden mußte, woraus die Anschauung

entstand, der Pfarrer gebe bei der

'laufe dem Kind den Namen. Ein
ungetauftes Kind war also namenlos.
Erika Welti stellt jedoch für das
Gebiet des Kantons Zürich fest, daß

hier nicht wie andernorts der alte

Volksglaube die Auffassung vertrat,
ein ungetauftes Kind dürfe gar nicht
bei seinem Namen genannt werden,
damit allfällige böse Geister dadurch
nicht Macht über das ungeschützte
Neugeborene gewännen. Bei uns in
der Ostschweiz ist diese Auffassung
noch vorzufinden, wenn sie auch nur
aus einer entsprechenden Haltung der

Bevölkerung erraten werden kann.
Wo freilich im Amtsblatt das

Geburtenregister veröffentlicht wird, fallen

solche Auffassungen dahin. Wo
die Geburt noch im eigenen Haus

gewagt wird, da gilt der erste Ausgang
und damit der Schritt über das Dachtrau

f hinaus dem Gang zur Taufe.
Auch die Meinung, daß das

Taufwasser nicht für weitere Zwecke
dienen dürfe, wird belegt durch das

Ausgießen nach der Taufe auf den

Kirchenboden, was nebst den zitierten

Gemeinden Tschlin, Ramosch,
Sta. Maria auch für das deutsch-biind-
nerische Mutten gilt.

Die Verfasserin gliedert übersichtlich

und sorgfältig den Stoff in zwei

leile: Entwicklung des Brauchtums
seit der Reformation und die
Kindertaufe in der jüngsten Vergangenheit

und Gegenwart. Wir beschränken

uns im folgenden auf das Gebiet der

Namenwahl aus dem ersten Teil.
Wer einmal in Jeremias Gotthelfs
dramatischer Novelle «Die schwarze

Spinne» die Ängste der Gottc
nacherlebt hat, die den Namen des Taut-
kindes auf ihrem Arm nicht zu nennen

weiß und wonach sie nicht
fragen darf, der vergißt die martervollen

Augenblicke nach der Predigt und

vor der Taufe nicht mehr, wo es sich

entscheiden soll, «ob die Gotte zum

Spott werden sollte für Kind und
Kindeskinder». Dahinter steht demnach

die Auffassung, daß das Kind
durch die Taufe den eigenen
Namen und damit erst Menschenwürde
und Menschenrechte empfange. Der
Name galt aber auch als bestimmend
für Charakter und Schicksal. Darum
sollte eine gute Namenwahl dem

Neugeborenen eine glückliche
Zukunft in die Wege leiten. Die
Beziehung zwischen vorbildlichen Paten

und dem Kind konnte durch die

Übertragung des Namens enger
geknüpft werden, weil nach altem

Volksglauben die guten Eigenschaften
von Cotta und Gütti sich auf das

Kind übertragen lassen. In unsenn
biindnerischen Brauchtum kennen wir
eher die Übertragung der Vornamen
der Großeltern auf das «Enekli», wie
dies für den Kanton Zürich nur für
die Gegend um Stammheim nachgewiesen

werden kann. Dabei kommt
die Vorstellung zum Ausdruck, daß

die Enkelkinder den Großeltern in
besonderer Weise verbunden sind,

was wir ja oft im Hervortreten des

Erbgutes in Gesichtausdruck und

Charakter feststellen können, In der
Landschaft Davos waren früher die
biblischen Vornamen stark verbreitet,

besonders auch alttestamentliche
wie Abraham, David, Eva und Sara,

welche für den Kanton Zürich schon

im 17. Jahrhundert aufgegeben wurden.

Von den vielen vorreformatori-
schen Eigennamen blieben nur
Ulrich als der Name des Reformators
und Felix vom Zürcher Sladtheiligen
im Zürcher Gebiet, was auch für das

reformierte Deutschbunden gelten
dürfte. Glücklicherweise hat es weder
in Zürich noch bei uns bestimmte
Namen gegeben, die ein uneheliches
Kind als solches gezeichnet hätten,
wie dies in gewissen Gegenden
Deutschlands etwa üblich war, wobei
der Pfarrer den Namen zu bestimmen
hatte.

Weil die Taufe ein Neugeborenes
unter den Schutz Gottes stellt,
folgert das volkstümliche Empfinden
daraus, daß vor der Taufe ein Mensch
dem Bösen ausgesetzt sei. Darum
wurde das Kind möglichst bald
getauft und niemandem vorher gezeigt.
Neben dem theologischen Verständnis
der Taufe hat sich eine stark
volkstümlich gefärbte Deutung entwickelt,
die dem geistigen Gehalt der Taufe
mit dem Zeichen der Gnade und der
öffentlichen Aufnahme in die
Gemeinde Christi sichtbare Gaben zur
Seite stellte wie Versicherung des

Heils, Namengebung, Zugehörigkeit
zur Staatsgemeinschaft. Solche zusätzlichen

Wirkungen entsprechen dem
elementaien volkstümlichen Bedürfnis

des Menschen nach Sicherungen
für dieses und das zukünftige Leben.

Dem biindnerischen Brauchtum
insbesondere ist Professor J. B. Gart-

mann in einem Aufsatz «Alte Bräuche

bei Geburt, Taufe und
Brautwerbung» im «Biindnerischen Flaus-

haltungs- und Familienbuch» 1934

nachgegangen, wo er vom Gevatterbitten

mit der «Patschrede» berichtet
und dem Besuch der Patenkinder bei
Götti und Cotta, um ihnen Glück zu

wünschen und das «Guatjahr» in
Empfang zu nehmen. Eine alte, gute
Gotta vieler Kinder soll ihre Spende

von silbernen Löffeln mit der
weitsichtigen Feststellung begründet
haben: «Die armen Götteti heint denn,
wenn'sch amal hüratend, wenigstens

cigani Löffel.» Dr. J. Bätschi
überliefert in seinen «Davoser Sprichwörtern»

die Auffassung: «Es Chind
allein ist rtie wie andri, es muoss e

Tanzeta si, und jetzt muoss noch en

Giger här.» Auf Davos waren fünf
Taufpaten Brauch, deren Befragung
mit der Einleitung zu erfolgen pflegte:
«Es ist mer dr Ofen ikijd.»
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Die Umformung dci seit det Rc-

foimation in Auflösung beguffeneti
Volkskultui zu uiiserm gcgenwai tigen
Zustand dci Gesellschaft luhite zui
Taufe des meist vieltcl|ahrigen Km
des und ist heute im Unterschied zum
tiaditioncllen Biauchtum staikcr
geplagt von dei peisonlichcn Einstellung

der Eltern und Paten der Kii-
che gegenubei, wobei nach Dietiich
Bonhoeffers Feststellung «im Zeit-

Kein Fiemder, der sich der Mar-
tinskuche von det Obergasse her
nähen, wurde glauben, daß sie vor 1200

Jahten gebaut wurde. Er winde ihr
500 Jahre und nicht mein geben und
lhie Bauzeit m die spate Gotik legen
Und er hatte iecht damit In dei

jetzigen Gestalt ist sie zwischen 1470

und 1491 gebaut woidcn Winde unser

Gast aber che Kuchgasse hinauf
gehen und den Blick über die
Sudwand der Kirche stieifen lassen, so

wurde er lasch erkennen, daß in dem

Bau von 1491 altere, viel alteie Teile
stecken müssen Die schmalen, hohen

Blendnischen, die jetzt z T dtnch
schnitten sind duich spatci voigc-
set/te Stiebepfeilei, eiinnein an Bauten

aus dem ersten Jahrtausend So

ist es denn auch: in der heutigen
Maitinskuche stecken Bauteile von
zwei Kuchen, die um rund sieben

Jahihundeite auseinanderlegen Als

bei dein gioßcn Stadtbiand von 1464

auch die beiden Stadtknchen St Re

gula und St Maitin vom Teuer ei-
guffen winden, vvai die 7cistoiung
der Gebäude keine vollständige Die
Dachet mit Gebalk und Decken

bianntcn zwai und stanzten in die

Tiefe, die Mauel teile dagegen blieben
stehen und konnten beim Wiederaufbau

benutzt weiden soweit man
sie nicht fur die A'cigiosseiung des

Hauses nicdeilegen mußte Und dies

betiaf voi allem den inteicssantesten

leib die Ostpaitie der Kiichc Beim

alter dei viclbeklagten Entknch
lichung, ja der Religionslosigkeit,
eine zunehmende Geltung kiichlichen
Biauchtums bei den Ü bei gangen des

menschlichen Lebens sich feststellen
lasst.» Es ist zu wünschen, daß dabei
das unrefoimatoiische Yei langen
möglichst nur nach Sicherheit durch das

lieutestamentliche Anliegen der
peisonlichcn Heilsgewißheit fm Eltern.
Paten und Taufkind abgelost weide.

Abbiuch desselben um 1476 ist man

glucklicheiweise nicht allzu giundlich
verfahren, und so fand man bei dei

Erneuerung der Kirche im Jahie 1918

wenigstens die Grundmauern des

alten Choi teils unter dem heutigen
Fußboden, so daß man sich das
Aussehen der ganzen ersten Maitins
kirche einigermaßen vorstellen kann

Vergcgenwäitigen wir uns aber
zunächst die Epoche, in der die eiste
Stadtkirche von Chur gebaut winde
Man hat sie schon die «goldene Zeit»
des alten Rätien genannt. Das lomi-
sche Reich war meht und mehr zer-
biöckelt Fur Gallien bedeutete das

eine düstere 7eit des Zerfalls, der

Zerrüttung jeder Autorität. Daiauf
folgten doit die Einbrüche der gei
manischen Stamme und damit neue
Nöte. Die lomische Provinz Ratien
abci blieb sich selbst ubeilassen,
abseits, verschont von den Barbaien
einfallen Der Bevölkeiungszuwachs
den sie jetzt eilebte, bestand nicht
aus Geimanen, sondern aus römischen
Volksgenossen, die aus Städten und
Villen des Unteilandes sich in die
sicheicien Beigtäler fluchteten Ro
mische Kultur m allen ihren Zweigen
winde hier nicht zerstört, sondern im

Gegenteil geföideit clinch die latei
tuschen Flüchtlinge Dazu kommt
daß jetzt das einheimische Geschlech'
dei Aictoiiden sich durchsetzen konn
te AVenn zeitweise Bischofsamt und
weltliche Regierung in einer Hand

vereinigt waien.so hatte auch das sein

Gutes, indem Auseinaudei Setzungen
veihutet winden Diese leidliche Ruhe
wahrend einer Übergangszeit, die an-
deiswo voller Zersetzung und Untci-
gangserscheinungen war, winde in
lhiei Tendenz zu friedlicher Entfal

tung noch eihoht in der fränkischen

Epoche. Untei dem Konig rheude-
bald (548—555) winde Rätien dem

Fiankenreich einverleibt, so jedoch,
daß die fiemde Herrschaft mehr
Schutz als Beherrschung und Be-

diuckung bedeutete Die Kirche,
vermutlich immer noch eine Minderheit

unter heidnischem Volk, durfte
sich eines friedlichen Gedeihens und
AVachstums fieuen Hiezu war auch

foideilich die Einstellung der
fränkischen Heirscherfamilie. C hlodovech

war zum christlichen Bekenntnis

ubergetieten und mit ihm ein grosser
Teil seines A'olkes. Er blieb sich aber

nach seinei Taufe auch datin gleich,
daß er jeden Zwang in Hinsicht der

Religion veimied. Weder gab es voi
seinem Übeitiitt chustliche Mäity-
ter, noch liachhei Maityrer des Hci-
dentums Diese Freiheit wiikte sich

auch in Ratien gunstig aus Die junge
Kirche winde nicht belastet mit
Zwangs- und Masscnubeitritten, che

ihr nur äußerliche, zweifelhafte Ei-
folge veischafit hatte. Sie mußte sich

abei auch nicht mehr angsten vor
feindseligen Handlungen des alten
Heidentums und fur lhie
Gottesdienste Kuchen auf Fliehburgen wie

Jorgenberg odei Hohem atien oder

dem Pankiazfelscn bei Tuns

anlegen. Sie stieg jetzt in che Doifer
hinuntei und durfte allem A olk die

AVohltat Chiisti piedigen.

Um diese Zeit entstand unsere
Maitinskuche, mitten im Flecken, am
Rande des Felsspoins, auf dessen

Hohe die alteie Kathediale mit dem

Bischofssitz wie in einer Buiganlage
geboigen war. Jetzt winde unten
gebaut, zwischen den Reihen der Bui-

geihauser, angelehnt an einen Reb-

beig, der sich zum Hof hinauf
erstreckte Es war vielleicht um das

Jahr 760. AVei abei war der Bauhen?

A'eimutlich der Konig oder sein Be-

autltagter. Eist spater änderten sich

diese Besitz- und Rechtsverhältnisse.

Die Churer Martinskirche 1200 Jahre alt

Von Pfr. Wilhelm Jenny
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